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5. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Eberswalde  

Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung  

Beschluss über die Veröffentlichung im Internet und die öffentliche Auslegung 
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Zusammenfassung Klimacheck (Achtung! Der vollständige Klimacheck zur 5. Ände-

rung des Flächennutzungsplans ist im Bürgerinformationssystem einzusehen.) 
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